
TIS - Anlage 4: Beschreibung bodenschonender Techniken und 

Maschinen  

 

gültig ab 01.01.2026   S. 1 / 4 

 
1. Breitreifen am Anbaugerät: 

 

a. Reifen mit einer flachen Lauffläche (Radialreifen statt Diagonalreifen) und einer Mindestbreite 

von 30cm an gezogenen Anbaugeräten oder selbstfahrenden Arbeitsbühnen 

 

 
 

 

b. Spezielle Traktorreifen: Traktorreifen, welche die Grasnarbe schonen und/oder den Bodendruck 

verringern (Referenz PneuTrac©, luftlose Reifen im Allgemeinen, oder ähnlich in der Bauweise) 
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2. Zwillingsreifen an der Hebebühne (bzw. am Traktor): 

 

a. Meist abnehmbare Zwillingsreifen an der Hinterachse der Hebebühne oder des Traktors. Die 

Lauffläche der Reifen der Hinterachse ist augenscheinlich breiter im Vergleich zur Vorderachse 

(siehe 2. Bild) 
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3. Raupenschlepper:  

 

a. Raupenschlepper oder Schlepper mit serienmäßig montiertem Raupenfahrwerk an beiden 

Achsen 

 
 

b. Raupenschlepper oder Schlepper mit nachträglich montiertem Raupenfahrwerk mindestens 

an der Hinterachse 
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4. Hundegang: 

 

a. Traktoren oder selbstfahrende Arbeitsbühnen mit Hundegang bzw. lenkbarer Hinterachse (Je 

nach Ausführung des Fahrwerks werden unterschiedliche Flächen von den Reifen überrollt). 

 

 
 


